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Bauleitplanung der Gemeinde Hasbergen 
Bebauungsplan Nr. 73 „ehem. Gärtnereigelände an der Hauptstraße“  
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hasbergen hat in seiner Sitzung am 29.03.2021 den Auf-
stellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 73 „ehem. Gärtnereigelände an der Hauptstraße“ ge-
fasst. Das Bebauungsplanverfahren wird nach den Vorschriften des § 13 a BauGB durchgeführt.   
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt ge-
macht. 
 
Ziel der Bebauungsplanaufstellung ist die Errichtung von Büro- und Wohngebäuden unter Einbezie-
hung der Bestandsbebauung zur weiteren Nutzung einer derzeit brachliegenden ehemaligen Gewer-
befläche.   
 
Der Geltungsbereich des Plangebietes zur Größe von ca. 0,9 ha ist im nachstehenden Kartenaus-
schnitt kenntlich gemacht: 
 
 
 
 

  (Übersichtsplan IPW) 
 
Hinweis:  
Diese Bekanntmachung ist ergänzend im Internet unter der Adresse www.hasbergen.de unter der 
Rubrik Rathaus/Bekanntmachungen verfügbar.  
 
 
 
ausgehängt am: 01.06.2021 
       
abgenommen am:  02.07.2021                                           Hasbergen, den 31.05.2021 
        Der Bürgermeister 
         
        Elixmann 


